
Abschr i f t  
1 D 599/42 

Im Nam en des Deutschen Volkes 

; 

zu r 
In' der str-afsache gegen den Fair tka ı-beiter WI | L , 

zuletzt I n  Chemnitz wohnhaft gewesen, Zeit  i n  Untersuchungshaft 
im Landgerícntsgefiingnis i n  Konstanz,- 
wegen Raesenschande u .a .  , 

hat das Retcheper ich t ,  1..S'trafsenat, i n  der .Sitzung vom 
8.Dezember~ 1942, an der teilgenommen haben 

als  Richter :  

¬ı. 

der Senatspräeident Dr.Schultze 
und d i e  Ref chsgerichtsräte D r . Z í e g l e r ,  Rensch, 
euın, Sponsel, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Landger t ch tsd i rek to r  Dr.Sandrock, 

auf d i e  Rev i s i on  der Staatsanwaltschaft nach mündlicher Ver: 

handlung für Recht erkannt: 
Das U r t e i l  des Landgerichts i n  K- Q n s t a n z vom 7.0ktober 1942 
w i r d  im Strajhusspruch h ins i ch t l i ch  der Verur te i lung wegen Rassen: 
Schande und h ins i ch t l i ch  der Oesamtetrofe nebst den ihm insoweit  zu 
Grunde l ieoenden Feststel lungen aufgehoben; i n  d iesem UMfange w i r d  
d i e  Sache zu neuer Verhandlung und Ehtscheídung,an d i e  Vorinstanz 
:urückverwtesen„ 

~. 

J 

Rechts 
Gründe 

Dar Oberretchsanwalt hat d i e  Revision'  der  Staatsanwaltschaft 
insoweit  zurückgenommen, als s i e  s ich  gegen d i e  ß ínstel lunp des 
Verfahrens wegen Arbe t t s v e r  tragsbrucha r i c h t e t .  Auf d i e  Rev is ion  
i s t  daher das Ur t e i l  des Landgeriehts nur h ins ich t l i ch  des Straff= 
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ausspruchs nachzuprüfen, und zwar soweit der Angeklagte wegen Ras; 
senschande verurteilt worden ist. Das Rechtsmittel muß Erfolg haben, 
weil die GrüNde des Landgerichts nicht geeignet sind, das Absehen 
von einer Zuchthausstrafe zu rechtfertigen. . 

zu hat, wie die Urteils gründe ausführen, ,die nicht widerleg= 
bare Unkenntnis des Angeklagten hinsichtlich der Anwendung des Blut= 
schutzgesetıes auch auf' ProtektOrotsangehörige sowie sein umfassen: 
des Geständnis und seine Bereitschaft, „für seine Tat einzustehen', 
weitgehend strafmildernd berücksichtigt und ,demzufolge vor allem 
von der im § 5 Blutschutzä wahlweise vorgesehenen ZUchthausstrafe 
abgesehen". Diese Strafzumessungsgründe sind nach zwei Richtungen 
rechtlich Fehlerhaft. 

-l.) Das 'Landgericht würdigt den Angeklagten nur als .Einzelwe= 
Sen. Da das Blutschutzgesetz bezweckt„ die rassische He inhal tung . 

der Bevölkerung des Grqßdeutschen Reiches zu sichern, muß bei der 
Strafzumessung ausschlaggebend das Haß von Verantwcrtungslosigkett 
bewertet werden, das der Täter gegenüber der Volksgemeínschoft ge= 
' zeigt hat Sees: Bd.71 S.l47, 148; Bd.72 S.l48). Dem kann nicht mit 
.Erfolg entgegengehalten werden, daß der Angeklagte Staatsangehöri= 
ger des Protektorats Böhmen und Mähren ist. Denn da das Protektorat 
zum Gebiet des Grqßdeutschen Reiches gehört und das Blutschutsgesete 
auf Protektoratsangehör tge Anwendung findet fragst' Bd.74 3.278) und 
da das Blutschutzgesetz auf Grund der Dritten Ausführungsverordnung 
vom 5.Juı: 1941 RGB1 I S.}84 - seit dem Inkrafttreten des Führer: 
erlasses vom l6.Häre 1939 - RGBI I 8.485 - auch im Protektorat gilt, 
kann für die Beurteilung der Strafwürdtgkeit der Rassenschande, die 
ein Protektoratsangehöríger begeht, kein anderer Maßstab als für 
volksdeutsche Täter angewendet werden. Unter diesen rechtlichen Ge: 
si chtspunkten wird das Landgericht prüfen müssen, ob das Verhalten 
des Angeklagten zuehthauswürdtg ist oder noch mit Gefängnis be= 
straft werden kann. Dabei wird es berücksichtigen müssen. daß es 
nach seinen eigenen Feststellungen- zwischen dem Angeklagten und der 
Jüdin öfter zum 'Geschlechts verkehr gekommen ist und daß der .Ange= 
klagte mit solcher Hartnäektgkeit an seinen unerlaubten Beziehungen 
zu der Jüdin festgehalten hat, daß er steh dadurch zu weiteren 
strafbaren Handlungen verleiten ließ. 

2.) Auch.die Annahme des Landgerichts, dem Angeklagten lasse 
sich nicht widerlegen, daß er die Anwendbarkeit des Blutsehutzge= 

setzes 



3 

setzest auf ihn als Protektoratsangehörigen nicht gekannt habe, hält 
der rechtlichen Nachprüfung nicht stand» Sie steht im Gegensatz zu 
der weiteren Urteílsfeststellung, daß die Eltern der ihn 
auf die Strafbarkeit des geschlechtlichen Verkehrs mit ihrer Tach: 
ter hingewiesen hätten„ Das Urteil fährt fort, der .Angeklagte habe 
vorgegeben, das Verbot finde auf ihn als TSchechen keine Anwendung. 
Diese Ausdrucksweise legt die Deutung sehr nahe, daß nach der Uber= 
Beugung des Landgerichts der Angeklagte die Behauptung nur als Aus= 
rede gebraucht und an ihre Richtigkeit selbst nicht geglaubt hat. 
Ist das Ur teil in diesem Sinne zu verstehen, so liegt eine Verlet= 
Fung des sachlichen Rechts darin, daß das Landgericht bei der ab: 
schließenden Würdigung diese Tatsachen außer Betracht gelassen hat„ 
Sollte dagegen das Landgericht Zweifel nach der Richtung gehabt ha= 
ben, ob der Angeklagte an die Richtigkeit seiner Behauptung geglaubt 
hat, so durfte es nicht ohne weiteres zu Gunsten des Angeklagten 
unterstellen, er,habe die Strafbarkeit nicht gekannt. Insoweit rügt 
die Revision zu Recht die Verletzung des § 244 Abs.2 StPO durch 
Nichtuernehmung des Kr tmtnalassístenten - denn nach der Ver= 
handlungsniederschr oft vom 17.Juli 1942 hat der Angeklagte dem 
zugegeben, einmal erfahren zu haben, daß er unter das Blutschutzge= 
setz falle (Akten S.7)~ 

„ Da also die Begründung, mit der das Landgericht die Níchtver= 
hängung einer Zuchthausstrafe wegen der Raseenschande rechtfertigt, 
rechtlich fehlerhaft tot, ist das angefbchtene Urteil im Strajuus=. 
Spruch insoweit aufzuheben. Das hat zur Folge, daß auch die Gesamt: 
strafe aufzuheben ist- ' 

Die Entscheidung entspricht dem Antrage des Oberreichsanwalts. 
ge2.':Schul tue Zíegl er Rensch 

Guth Sponsel 
I 
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